
gen? - Eine Gegenstimme. Wer enthält sich der Stimme? - Bei 
einer Reihe von Enthaltungen und einer Gegenstimme ist das 
mit Mehrheit angenommen.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12:

Antrag des Ministerrates
Gesetz über die Sicherung und Nutzung der personenbezo
genen Daten des ehemaligen Ministeriums für Staatssi- 
cherheit/Amt für Nationale Sicherheit 
(1. Lesung)
(Drucksache Nr. 165).

Als Vertreter des Ministerrates spricht Herr Staatssekretär 
Dr. Stief.

Dr. Stief, Staatssekretär im Ministerium für Innere Angele
genheiten:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Der 
Ihnen vorliegende Entwurf des Gesetzes über die Sicherung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemaligen Mini
steriums für Staatssicherheit bzw. Amtes für Nationale Sicher
heit ist eine weitere Maßnahme zur endgültigen Auflösung des 
ehemaligen MfS/AfNS. Im Interesse des Rechtsfriedens für die 
Menschen dieses Landes und zum Schutz der Persönlichkeits
rechte der in den Dateien erfaßten ca. 6 Mio Bürger ist die Schaf
fung eines Gesetzes zur Sicherung und Nutzung der im Rahmen 
der Tätigkeit des ehemaligen MfS/AfNS gespeicherten perso
nenbezogenen Daten ein zwingendes aktuelles Erfordernis.

Diese vom ehemaligen MfS gesammelten und gespeicherten 
Daten bergen unkontrollierbare Gefahren in sich. Sie sind geeig
net, menschliche Tragödien heraufzubeschwören und in politi
sche Kräftekonstellationen einzugreifen. Dazu wurden sie in der 
Vergangenheit regelmäßig mißbraucht. Ein rechtlich gesicher
ter Umgang mit diesen personenbezogenen Daten ist mehr als 
ein Gebot der Stunde. Die mehrheitlichen Forderungen betroffe
ner Bürger an Parlament und Regierung berücksichtigend, ver
folgt dieses Gesetz den Zweck, die Persönlichkeitsrechte der 
Bürger beim Umgang mit personenbezogenen Daten nicht zu 
beeinträchtigen, den Zugriff auf diese Daten für Rehabilitierung 
zu ermöglichen, Beweismittel für erforderliche Strafverfahren 
zu sichern sowie die parlamentarische Kontrolle bei der Siche
rung und Nutzung personenbezogener Daten zu gewährleisten.

Der Zweckbestimmung des Gesetzes liegt zugrunde, daß die 
vom ehemaligen MfS/AfNS gesammelten und gespeicherten 
personenbezogenen Daten Bestandteil und Ausdruck der 40jäh- 
rigen sogenannten Sicherheitspolitik der DDR sind und zugleich 
Persönlichkeitsentwicklungen von zwei Generationen der Be
völkerung der DDR dokumentieren. Das betrifft auch den über
wiegenden Teil der in der BRD lebenden früheren DDR-Bürger, 
die vom ehemaligen MfS erfaßt worden sind. Daraus ergibt sich 
das zwingende Erfordernis, daß die Sicherung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten auch nach Herstellung der deut
schen Einheit als spezifisches DDR-Problem von einer künfti
gen Regierung und dem Parlament eines geeinten Deutschlands 
anerkannt und dementsprechend berücksichtigt werden.

Dieser Besonderheit Rechnung tragend, sieht das Gesetz vor, 
daß alle personenbezogenen Daten in einem Sonderdepot zen
tral gelagert werden und zu ihrer Verwaltung ein auf Vorschlag 
des Ministerrates von der Volkskammer gewählter Sonderbe
auftragter mit einem ehrenamtlichen Beirat eingesetzt wird, 
dessen Mitglieder vom Ministerrat berufen werden. Indem der 
Sonderbeauftragte und die Beiratsmitglieder per 1. Oktober 1989 
Bürger der DDR gewesen sein müssen und ihnen die gesetzliche 
Pflicht zur unabhängigen, nur dem Gesetz unterworfenen Amts
ausübung obliegt, sind die erforderlichen personellen Voraus
setzungen für diese Spezifik geschaffen.

Ebenso wie der Umgang mit den vom ehemaligen MfS gesam
melten und gespeicherten personenbezogenen Daten einer ge
sonderten gesetzlichen Regelung bedarf und nicht von allge
mein geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen abge
deckt werden kann, ist auch eine von bisherigen Archivver

waltungsorganen unabhängige Behörde erforderlich, die dem 
Sonderbeauftragten zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfü
gung gestellt wird.

Zur Gewährleistung des Rechtsfriedens ist eine Sanktions
möglichkeit im Gesetz erforderlich, die den Mißbrauch der vom 
ehemaligen MfS gesammelten und gespeicherten personenbe
zogenen Daten unter Strafe stellt. Wegen der Spezifik und der 
Tragweite des mit diesem Gesetz geregelten Gegenstandes ist 
die Aufnahme entsprechender Grundsätze in den Einigungsver
trag erforderlich. Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist zu ge
währleisten, daß die personenbezogenen Daten im Sinne dieses 
Gesetzes auch nach Herstellung der staatlichen Einheit 
Deutschlands vor einem geheimdienstlichen Zugriff oder einer 
unbefugten Offenbarung geschützt bleiben.

Ich bitte Sie, dem Gesetz Ihre Zustimmung zu geben. - Danke.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. H ö p p n e r:

Danke schön. Sie möchten Rückfragen stellen? - Bitte schön. 
Herr Staatssekretär, seien Sie so freundlich und kommen Sie 
noch einmal hierher. - Sie können es auch ablehnen, auf Fragen 
zu antworten.

Göttsching (CDU/DA):

Ich bin Mitglied in jenem Ausschuß, den das ein bißchen be
trifft. Könnten Sie sich auch vorstellen, Herr Staatssekretär, daß 
eine Enklave und eine Auslagerung nicht in ein Zentraldepot er
folgt, sondern das Material in dem Depot bleibt, wo es bisher ge
wesen ist, in den Bezirken, wo es Bezirksverwaltungen gegeben 
hat?

Dr. Stief, Staatssekretär im Ministerium für Innere Angele
genheiten:

Herr Abgeordneter Göttsching, vorstellbar ist vieles. Aber ich 
darf darauf verweisen, daß die Regierungskommission beim Mi
nister für Innere Angelegenheiten, die ihm beratend zur Seite 
steht, in Übereinstimmung mit dem Ministerratsbeschluß vom 
März festgehalten und mehrheitlich beschlossen hat, diese Ak
ten zentral und sicher zu lagern. Von diesem Standpunkt können 
wir nicht abgehen.

(Nicht zu verstehender Zuruf)

Das ist der Beschluß, in dem der Ministerrat über die Auflö
sung des ehemaligen MfS/AfNS befindet; er ist vom Mai und 
nicht vom März.

Clemens (CDU/DA):

Meine Frage geht in ähnliche Richtung, aber bezogen auf § 4, 
Abs. 6 und 7 dieses Gesetzentwurfs. Die Amtszeit des Sonderbe
auftragten oder Archivverwalters und des Beirates beträgt 
3 Jahre, und sie soll nach Abs. 7 der parlamentarischen Kontrolle 
durch den Sonderausschuß der Volkskammer unterliegen. Ich 
frage mich, wielange wir derartige Ausschüsse noch installieren 
wollen. Ist es dann nicht besser, in ähnlicher Weise, wie Herr 
Göttsching eben angefragt hat, das bei den Ländern zu lassen 
und auch die Kontrolle den entsprechenden Länderbeauftragten 
zu übertragen?

(Vereinzelt Beifall bei den Koalitionsparteien)

Dr. Stief, Staatssekretär im Ministerium für Innere Angele
genheiten:

Ich verstehe Ihr Anliegen. Aber wir möchten gern eine Lösung 
erreichen, die es den künftigen Ländern erspart, mit diesen Din
gen weiterhin befaßt zu sein, und aus Sicherheitsgründen vor
her eine zentrale Lagerung der Akten haben. Sie haben sicher
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